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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

23. IWW-Kongress

Praxis Steuerstrafrecht

Mit Fortbildungsnachweis 
gemäß § 15 FAO

01.10.2021 in Düsseldorf
Dr. Marc Tully, 
Moderation, 
Präsident des 
Oberlandes-
gerichts 
in Hamburg
←

Philipp 
Hammes,
 RA, FA StR, Di-
pl.-Finanzwirt, 
StB, Schuka, 
Hammes und 
Partner mbB, 
Düsseldorf
←

Stefan 
Rolletschke, 

LRD, Lehr-
beauftragter an 

der Ruhr-
Universität 

Bochum für 
Steuerstrafrecht

→

Prof. Dr. 
Markus Jäger, 
Richter am BGH, 
Karlsruhe
←

Prof. Dr. Falko 
Tappen, 
 StB, TCS Treu-
hand Steuer-
beratungsge-
sellschaft mbH, 
Bad Homburg 
vor der Höhe
←

Christina 
Hüschemenger, 

RAin, FA StR,
LL.M., StB, 

PwC, 
Frankfurt a.M.

→

Dr. Martin Wulf, 
RA, FA StR, 
Streck Mack 
Schwedhelm, 
Berlin
←

Dr. Jan-Lieven 
Stöcklein, 
RA, LL.M, 

PwC, 
Frankfurt a.M.

→

Dr. Andreas 
Höpfner, 

RA, FA StR, StB, 
Flick, Gocke, 

Schaumburg, 
Bonn

→

Dr. Jost 
Schützeberg, 
Oberstaatsanwalt, 
Generalstaats-
anwaltschaft 
Köln
←

Vollständiges Programm 
und Anmeldung 

unter kongresse.iww.de

Die Topthemen 2021

•  Streit um Altjahre im Dickicht aus Verjährungs-
fristen, strafrechtlicher Vermögensabschöpfung 
und der Reform des § StGB

•  Aus der Praxis der Justiz: Vorsatz und Straf-
zumessung – in welchen Fällen hat eine Revision 
Erfolg?

•  Körperschaftsteuerhinterziehung im Halb- und 
Teileinkünfteverfahren

•  Steuerstrafrechtliche Risiken: Sollbruchstellen 
in der Betriebsprüfung

•  Neue Rechtsprechung zum Steuerstrafrecht

Neu: Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss 
Zugang zur Video-Aufzeichnung des Kongresses 
inkl. aller Vorträge, Foren und Plenums-
diskussionen.

Neues Veranstaltungskonzept: 

Nehmen Sie ab sofort 
auch digital teil!
Angesichts der aktuellen Pandemie- 
Lage bieten wir Ihnen flexible 
Teilnahmemöglichkeiten: Besuchen 
Sie uns entweder persönlich in 
Düsseldorf. Dort gilt ein erweitertes 
Sicherheitskonzept. Oder schalten 
Sie sich per Live-Stream am PC 
zu – die digitale Teilnahme ist ganz 
einfach! 
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▶▶ Bankklauseln
AGB-zustimmungsfiktion unwirksam

| Der BGH hat durch Urteil vom 27.4.21 (XI ZR 26/20, Abruf-Nr. 222020) ent-
schieden: Klauseln in AGB einer Bank, die ohne inhaltliche Einschränkung 
die Zustimmung des Kunden zu Änderungen der AGB und Sonderbedingun-
gen fingieren, sind nach § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. |

Die Entscheidung stärkt die Rechte von Verbrauchern gegenüber den Kredit-
instituten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende, von Banken für eine 
Vielzahl von Vertragsverhältnissen vorformulierte Klauseln:

▶◼ Klauseln

a) Künftige Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der besonderen  
Bedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.

Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. […] Online-Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. 
Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung betroffe-
nen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

b) Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der 
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden 
(z. B. Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.

Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die  
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden 
dem Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung betroffe-
nen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das 
geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern nur dann, wenn die 
Bank Entgelte für die Hauptleistungen ändern will, die vom Verbraucher im Rah-
men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genom-
men werden. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine 
über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, 
kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren.
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Abruf-nr. 222020

BGH bremst Banken 
aus

„zustimmung gilt als 
erteilt“


